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RS OGH 1996/6/11 14Os31/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1996

Norm

DSG §1 Abs1

StGB §302 Abs1

StGB §310 Abs1

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der (mißbräuchlichen) Weitergabe personenbezogener Daten kann nicht unbeachtet bleiben, ob

und inwieweit die weitergegebenen Daten überhaupt geheim waren, was jedenfalls dann nicht der Fall ist, wenn sie

den Empfängern entweder bekannt oder allgemein zugänglich waren, wie etwa Daten in Telefonbüchern oder

Adreßbüchern.
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